
 

 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Verwaltungsrats 

 

 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat im Geschäftsjahr 2017 den Empfehlun-

gen des PCGK in der Fassung vom 30. Juni 2009 mit folgenden Ausnahmen ent-

sprochen: 

 

 Eine Nennung der Vergütung der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder 

wird im Corporate-Governance-Bericht nicht wiederholt, da die Vergütung un-

ter Namensnennung in allgemein verständlicher Form im Geschäftsbericht der 

Rentenbank wiedergegeben wird (Anhang, Seiten 153 und 154).   

 Gemäß § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Vorstands kann die Ressortver-

teilung – in Abweichung von Ziffer 4.2.2 PCGK ohne Zustimmung des Verwal-

tungsrats – in einem Geschäftsverteilungsplan festgelegt werden. Auf diese 

Weise wird die erforderliche Flexibilität bei notwendigen Änderungen sicherge-

stellt. 

 In Ausnahmefällen bereiten die Ausschüsse – entgegen Ziffer 5.1.8 PCGK – 

aus Praktikabilitäts- und Effizienzgründen nicht nur Entscheidungen des Ver-

waltungsrats vor, sondern entscheiden abschließend. 

 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank beabsichtigt, dem PCGK in der Fassung vom 

30. Juni 2009 mit obiger Maßgabe auch in Zukunft zu entsprechen. 

 

Landwirtschaftliche Rentenbank 

Im März 2018 

 

Der Vorstand 

Der Verwaltungsrat 


